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1. Umweltzonen 
 
Oldtimer mit H-Kennzeichen und roter 07-Nummer sind von den Fahrverboten in 
Umweltzonen befreit. 
 
Fragen: 
a) Sind Sie dafür, diese Regelung langfristig zu erhalten? 
b) Sollen bei der Einführung einer sogenannten „Blauen Plakette Oldtimer ebenfalls 
Ausnahmen von Fahrverboten erhalten? 
 
Antwort: 
a) Historische PKWs, LKWs und Motorräder sind für die SPD ein wichtiges technisches 

Kulturgut, Teil unseres industriepolitischen Erbes und Teil unserer Gesellschaft. Für 
diese Fahrzeuge gibt es nicht umsonst das H-Kennzeichen, das diesem Umstand 
Rechnung trägt und die Fahrzeuge als Kulturgut anerkennt. Wir freuen uns, dass es 
immer mehr Menschen gibt, die Begeisterung für diese Liebhaberei aufbringen und 
damit mit dazu beitragen, einen wichtigen Teil unseres industriellen Erbes zu 
bewahren. 

b) Für Oldtimer muss es bei der Einführung von „Blauen Plaketten“ Ausnahmen geben. 
Das ergibt sich schon allein aus der Logik des H-Kennzeichens, weil diese Fahrzeuge 
bei Erhalt ihrer „historischen Antriebe“ – das ergibt sich aus den Bestimmungen des 
H-Kennzeichens - niemals die Grenzwerte einhalten können. 

 
 

2. Hauptuntersuchungsfristen für Oldtimer mit H-Kennzeichen verlängern.  
 
Derzeit müssen Oldtimer mit H-Kennzeichen wie alle anderen Pkw alle zwei Jahre zur 
Hauptuntersuchung vorgeführt werden. In der EU gelten unterschiedliche Fristen von fünf bis 
zehn Jahren. In Belgien, Groß Britannien und den Niederlanden entfällt eine 
Hauptuntersuchung für anerkannte Oldtimer ganz. In der Oldtimerdefinition der EU werden 
die Länder aufgefordert, die Fristen anzugleichen. Wir halten eine Frist von fünf Jahren auch 
unter dem Gesichtspunkt der geringen durchschnittlichen Jahresfahrleistung von unter 2000 
Kilometern für angemessen. Die Statistiken von DEKRA, GTÜ und TÜV zeigen eine 
wesentlich geringere Mängelquote als bei Fahrzeugen mit einem Alter von mehr als fünf 
Jahren.  
 
 
Frage:  
Würden Sie einer Verlängerung der Hauptuntersuchungsfristen für Oldtimer mit H-
Kennzeichen zustimmen? 



 
Antwort: 
Nein, dafür gibt es keinen Grund. Es ist richtig, dass bei Fahrzeughaltern von Oldtimern der 
technische Erhalt und die Pflege ihrer Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen. Gerade, weil das so 
ist, sind die zweijährigen Untersuchungszeiträume nicht von Nachteil. Da die bisherigen 
Intervalle zudem der Verkehrssicherheit dienen, sollte es keine Ausnahme von dieser Regel 
geben. 
 
 

3. Kraftfahrzeugsteuer 
 
Die Kraftfahrzeugsteuer für Oldtimer beträgt 191,- € jährlich. Für ein neueres Alltagsfahrzeug 
der Mittelklasse ist nur etwa die Hälfte dieses Betrages zu entrichten. Die durchschnittliche 
Fahrleistung von Oldtimer beträgt weniger als 2000 Kilometer im Jahr. Demnach bezahlt der 
Halter eines Oldtimers im Vergleich zur Fahrleistung etwa das Zehnfache. 
 
Frage: 
Würden Sie sich für eine Reduzierung der Kraftfahrzeugsteuer für Oldtimer einsetzen? 
 
Antwort: 
Wir sehen keinen Änderungsbedarf. Das auch schon allein deshalb, weil es zahlreiche 
Wahlmöglichkeiten gibt. Eigner von Fahrzeugen jüngeren Datums, die zwar H-Kennzeichen 
fähig sind, können auf ein H-Kennzeichen verzichten und zahlen die entsprechenden 
Steuertarife, die oft niedriger sind als der pauschale Tarif für Oldtimer mit H-Kennzeichen. 
Das ist bei Fahrzeugen bis 1987 auch immer häufiger der Fall. Viele dieser Fahrzeuge 
verfügen über geregelte Katalysatoren. Zudem gibt es noch das Saisonkennzeichen. 
 
 

4. Historische Campingfahrzeuge 
 
Wohnanhänger werden nach Gewicht versteuert. Besitzer von historischen 
Campingfahrzeugen möchten diese gerne auch zur sichtbaren Kennzeichnung und als 
Unterscheidung zu anderen älteren Fahrzeugen dieser Bauart mit dem H-Kennzeichen für 
Oldtimer zulassen. Dadurch wird jedoch der wesentliche höhere Steuersatz von 191,- € 
fällig. Das könnte verhindert werden, wenn in dem Fall, dass der Steuersatz bei der 
bisherigen Zulassungsart niedriger ist, dieser auch bei der Zulassung mit H-Kennzeichen 
gültig bleibt. 
 
Frage: 
Würden Sie sich dafür einsetzen? 
 
Antwort:  
Die Forderung, historische Campingfahrzeuge mit dem H-Kennzeichen auszustatten, ist 
nachvollziehbar. Wir sind offen, den Vorschlag zu diskutieren. Voraussetzung ist, dass es 
keine negativen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt gibt.  
 
 

5. Nutzung der roten 07-Nummer 
 
Die rote 07-Nummer dient für Fahrten zu Veranstaltungen, Test- und Überführungsfahrten. 
Dazu erhält der Fahrzeughalter ein rosafarbenes Fahrzeugscheinheft, in dem die Fahrzeuge 
durch die Zulassungsstelle eingetragen werden. Durch die Einführung der neuen 
Zulassungsdokumente sind die Datenblätter in diesem Heft nicht mehr EU-konform. Das 
BMVI beabsichtigt eine Herausgabe geänderter Fahrzeugscheinhefte, damit diese den 
neuen Fahrzeugdokumenten entsprechen und der Fahrzeughalter auch wieder mit der 07-
Nummer zu Veranstaltungen in das europäische Ausland fahren kann. 



 
Frage: 
Unterstützen Sie dieses Anliegen? 
 
Antwort: 
Ja, dieser Anliegen scheint aus unserer Sicht der Unterstützung wert. Das dient auch dazu, 
einen wichtigen Teil unseres industriellen Erbes zu bewahren. 
 
 

6. Bestandsschutz bei Veräußerung und Wohnsitzwechsel 
 
Bei Verkauf eines Fahrzeuges, für das ein rotes 07-Kennzeichen ausgegeben wurde, muss 
der neue Besitzer oftmals die gesamte Prozedur (Fahrzeugabnahme, Führungszeugnis 
usw.) erneut durchführen anstatt einfach nur die Besitzumschreibung vornehmen zu lassen. 
Bei Umzug des Fahrzeughalters in einen anderen Zulassungsbezirk gilt dies entsprechend. 
In einigen anderen Bundesländern wird in diesem Fall Bestandsschutz gewährt und es kann 
ohne unnötige Bürokratie die Ummeldung vorgenommen werden. 
 
 
Frage: 
Sind Sie für diese Erleichterung? 
 
Antwort: 
Eine einheitliche und möglichst unbürokratische Vorgehensweise unter Wahrung der 
derzeitigen Anforderungen wollen wir unterstützen. 
 
 

7. Zukünftige Verkehrspolitik 
 
Durch die immer weiter voranschreitende Ausstattung von Neufahrzeugen mit elektronischen 
Assistenzsystemen wird der Oldtimerfahrer von vielen Verkehrsteilnehmern als Fremdkörper 
in einer vernetzten Welt wahrgenommen. Die Infrastruktur der Verkehrswege wird sich in 
Zukunft ändern. Trotzdem sollte gewährleistet bleiben, dass der Oldtimerbesitzer sein 
Fahrzeug uneingeschränkt und ohne zusätzlichen Aufwand und Bürokratie nutzen kann.  
 
 
Frage: 
Werden Sie auch in Zukunft für die freie Fahrt von Oldtimern auf allen Straßen stimmen? 
 
Antwort: 
Ja, kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut muss Schutz gewährt werden. Das wird auch in 
Zukunft gelten, wenn der Anteil der hochautomatisierten und unter einander vernetzten 
Fahrzeuge zunimmt. Es wird immer hybride Verkehre, bestehend aus nicht automatisierten 
und automatisierten Fahrzeugen, geben. 


